
Das Amt für Landschaft und Natur informiert

Agrarpolitische Änderungen 2018

Das ALN informiert über die wich
tigsten agrarpolitischen Änderungen  
aufs Jahr 2018.

Pferde, Bisons und Esel 
Die Tiere der Pferdegattung werden 
nicht mehr im Agriportal deklariert. 
Die TVD liefert die Daten ins landwirt
schaftliche Erfassungssystem. Die Pfer
de müssen weiterhin von den Besitze
rInnen bei Agate korrekt an und ab
gemeldet werden. LandwirtInnen, die 
Pferde auf dem Hof halten und nicht 
alle selber betreuen, müssen für die kor
rekte Auszahlung der BTS und Raus
Beiträge die Anzahl der von Ihnen ge
pflegten Pferde melden.

Fachgerechte Pflege der  
HochstammObstbäume
Für alle Bäume bis zum 10. Jahr ab 
Pflanzung ist eine fachgerechte Pflege 
durchzuführen. Sie beinhaltet Schnitt, 
Stamm und Wurzelschutz, Düngung 
sowie die Bekämpfung von gefährli
chen Schadorganismen wie z.B. dem 
Feuerbrand. Ein Merkblatt dazu finden 
Sie unter www.landwirtschaft.zh.ch > 
Direktzahlungen > Formulare und Merk
blätter.

Wenn die Bäume älter als 10 Jahre 
sind, gilt für die Qualitätsstufe 2 wei
terhin der fachgerechte Baumschnitt.

Umlagerung von Biodiversitäts
beiträgen der Qualitätsstufe 1 (Q1) 
zur Qualitätsstufe 2 (Q2)
Diese Umlagerung betrifft die extensi
ven Wiesen, die Streuflächen und He
cken. Deren Q1Beiträge werden um 
20 Prozent reduziert zugunsten des Q2

Beitrages, der sich um diesen Betrag er
höht. Unter www.landwirtschaft.zh.ch 
> Direktzahlungen > Direktzahlungs
beiträge > Biodiversitätsbeiträge BDB 
finden Sie alle fürs 2018 geltenden Qua
litäts und Vernetzungsbeiträge.

Programm Extenso
Neu können auch Lupinen angemeldet 
werden. 

Programm Schleppschlauch
Das kantonale SchleppschlauchPro
gramm ist ausgelaufen. Alle Landwir
tInnen, die sich im August 2017 fürs 
Bundesprogramm angemeldet haben, 
können an diesem teilnehmen. Im Un
terschied zum kantonalen Programm 
werden beim Bundesprogramm 3 kg 
verfügbarer Stickstoff pro ha und Gabe 
in der SuisseBilanz angerechnet. Ver
gütet werden alle Ausbringungsarten 
mit CHF 30.–. pro ha und Gabe.

Neue REBProgramme stickstoff
reduzierte Phasenfütterung 
Schweine, Reduktion PSM bei 
Zuckerrüben, Obst und Rebbau 
Für alle neuen Ressourceneffizienzbei
träge (REB) sind auf der Webseite www.
landwirtschaft.zh.ch > Direktzah lun
gen > Formulare und Merkblätter un
ter dem Kapitel «Ressourceneffizienz» 
Merkblätter aufgeschaltet. 

Wer in einem der Programme zur 
Reduk tion von Pflanzenschutzmitteln 
(PSM) im Obst, Rebbau oder Zucker
rüben anbau mitmacht, darf keine PSM 
mit besonderem Risikopotenzial aus
bringen. Eine Liste dieser Mittel fin
den Sie auf der Webseite am gleichen 
Ort.

An der Strukturdatenerhebung 2018 
melden Interessierte das Programm an 
bei 1. Daten erfassen > Formular A > 
Teil 2. Zu einem späteren Zeitpunkt 
wird das Agriportal nochmals geöff
net (analog schonender Bodenbearbei
tung, Landschaftsqualität und Schlepp
schlauch) und dann können die ein
zelnen Massnahmen (bzw. eine Mass
nahmenkombination) auf einzelnen 
oder allen Flächen angemeldet werden. 
Es kann nur eine Massnahme (oder 
Massnahmenkombination) ausgewählt 
wer den. 

Was ist, wenn die Massnahme bzw. 
kombination nicht eingehalten wer
den kann? Dann melden Sie diese ab 
mit einem Mail an: direktzahlungen@
bd.zh.ch. Es ist auch möglich, einzelne 
Flächen (von allen Massnahmen) abzu
melden. 

BioBetriebe können nur an den Fun
gizid und InsektizidVerzichtsmass
nahmen teilnehmen.
n ALN, Team Direktzahlungen

Steuererklärung ausfüllen – Fristerstreckung 

Kaum ist das alte Jahr abgeschlossen, 
erhalten Sie ein Couvert vom Steuer
amt mit der Bitte, baldmöglichst die 
Steuererklärung einzureichen. Sie 
können jedoch die Frist bis mindes
tens Ende September verlängern. 

Tipps und Tricks zum schnellen 
Ausfüllen:

 – Prüfen Sie, ob Sie alle Unterlagen be
reit haben.

 – Füllen Sie die Steuererklärung ent
weder online oder am PC aus (siehe 
Wegleitung Seite 5).

 – Aus und Weiterbildungskosten?
 – Fremdbetreuung Kinder?
 – Abzug Krankheitskosten möglich?
 – Einkommens und Vermögensgren

ze Prämienverbilligung?
 – Kontrollieren Sie, ob die Vermögens

entwicklung aufgeht.

Änderungen in der Steuer 
periode 2017: 
Gegenüber der Steuerperiode 2016 gab 
es nur geringfügige Änderungen. Die 
Struktur der Hauptformulare der Steu

ererklärung entspricht derjenigen des 
Vorjahres. Im Gegensatz zu 2015 und 
2016 wurden entsprechend keine An
passungen vorgenommen.       

Bei einem Umzug innerhalb des Kan
tons gilt neu das Zuzugsprinzip. Kon
kret bedeutet dies, dass die Einschät

zung in derjenigen Gemeinde erfolgt, 
in welcher der Steuerpflichtige per 
31.12. der Steuerperiode seinen Wohn
sitz hat. Eine Ausnahme hiervon be
steht bei der Besteuerung von Kapital
leistungen aus Vorsorge (z.B. 2. oder 
3. Säule). Diese sind in der Gemeinde 

steuerbar, in welcher der Steuerpflich
tige im Zeitpunkt der Fälligkeit der 
Leistung seinen Wohnsitz hat.

Zur Änderung des Fahrkostenab
zugs im Rahmen der FABIVorlage: Be
züglich Direkter Bundessteuer besteht 
bereits seit der Steuerperiode 2016 eine 
Beschränkung des Fahrkostenabzugs 
auf max. Fr. 3000.–. Für die Staatssteu
er (Kanton Zürich) gilt erst ab Steuer
periode 2018 eine Beschränkung. Hier 
werden jedoch im Maximum Fr. 5000.– 
akzeptiert. 

Die Verrechnung des Verrechnungs
steuerguthabens erfolgt neu jeweils 
mit den Staats und Gemeindesteuern 
derjenigen Periode, in welcher die Ver
rechnungssteuer angefallen ist. Bisher 
wurde das Guthaben mit der nachfol
genden Steuerperiode verrechnet. Im 
Übergangsjahr wird entsprechend so

wohl das Guthaben 2016 wie auch 2017 
ausbezahlt.

Fristerstreckungen:
Als Unselbstständigerwerbende/r müs
sen Sie die Steuererklärung bis am 
31. März einreichen. Es besteht jedoch 
die Möglichkeit, die Frist bis am 30. Sep
tember zu erstrecken. Sie können mit
hilfe des auf dem Steuerbogen aufge
druckten Passwortes die Verlängerung 
online vornehmen. Selbstständigerwer
bende erhalten – unverlängert – bis 
30. September Zeit, die Steuererklä
rung einzureichen. Die Frist kann je
doch noch um 2 Monate verlängert wer
den (30. November).      

Für Fragen steht Ihnen das Team 
der AGROTreuhand Region Zürich AG 
gerne zur Verfügung. n

Vortragsreihe des AWEL 

Klimapolitik der Schweiz

Der Klimawandel ist in aller Munde. 
Ein drängendes Problem, welches das 
AWEL das Thema letzte Woche an 
lässlich seiner Vortragsreihe aufge
griffen hat. Als Referentin engagierte 
das AWEL Frau Andrea Burkhardt, 
Leiterin der Abteilung Klima beim 
Bundesamt für Umwelt (BAFU).

Rechtsgrundlagen für die internatio
nale Klimapolitik bilden einerseits das 
KyotoProtokoll aus dem Jahre 1997 
und anderseits das Übereinkommen 
von Paris, das am 12. Dezember 2015 
verabschiedet worden ist. Das Pariser 
Abkommen sieht eine Begrenzung der 
globalen Erwärmung auf deutlich un
ter 2o C vor. In der 2. Hälfte dieses Jahr
hunderts soll gar netto eine NullEmis
sion erreicht werden. Zudem verlangt 
das Abkommen von den beteiligten 
Staaten die Ausarbeitung von nationa
len Strategien und Massnahmen.

Auch die Schweiz hat sich zur Ver
minderung von Treibhausgasemissio
nen verpflichtet. Der Bundesrat stützt 
sich in seiner Energie und Klimapoli

tik auf das CO2Gesetz, das in einem 
ersten Massnahmenpaket die Energie
strategie definiert. Diese ist seit dem 
1. Januar 2018 in Kraft. Zur Erreichung 
seiner festgelegten Ziele setzt der Bun
desrat auf die Steigerung der Energie
effizienz und auf die Förderung erneu
erbarer Energien bei gleichzeitiger Ver
minderung der fossilen Stromproduk
tion. Laut Frau Burkhardt sieht der 
heu tige Stand in der Schweiz in Bezug 
auf die Treibhausgasemissionen so aus, 
dass die Sektoren Industrie, Gebäude 
und Verkehr die hauptsächlichen Ver
ursacher sind. Diese drei Sektoren sind 
für knapp 80 Prozent der Treibhausgas
emissionen verantwortlich. Die Land
wirtschaft ist mit ei nem Anteil von 
13,5 Prozent relativ bescheiden. Die vom 
Bundesrat eingeleiteten Massnahmen 
zielen primär auf die erstgenannten 
Sektoren ab. Für die Landwirtschaft 
sind gemäss Frau Burkhardt vorder
hand keine spezifischen Massnahmen 
vorgesehen, weil man in der Landwirt
schaft die klimarelevanten Ziele über 
die Ausgestaltung der Agrarpolitik mit 
dem Anreizsystem «Direktzahlungen» 
erreichen will. n Hansueli Lareida, ZBV

Als Unselbständig-
erwerbender/e müssen Sie 

die Steuererklärung bis  
am 31.März einreichen.

Michael Walti  
AGRO-Treuhand  
Region Zürich AG
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